
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
es erreichen uns zahlreiche, zum Teil recht unterschiedliche Anfragen zum Thema „Compliance“ und 
„Verhaltenskodex“, die wir gerne einheitlich wie folgt beantworten möchten:  
 
Es gehörte schon immer und gehört auch in der Zukunft zum Leitbild der LEHVOSS Gruppe, alle 
Angelegenheiten und Geschäfte unter Wahrung von sämtlichen, relevanten heimischen und ausländischen 
Gesetzen zu betreiben. Dazu gehören beispielsweise (aber nicht ausschließlich) Gesetze zu den Themen 
Kartellrecht, Korruption, Rechnungslegung und Steuern, Zöllen, Exportkontrolle, Geldwäsche, 
Konfliktmineralien, Arbeitsschutz, Mindestlohn, Umweltschutz, Rechte Dritter an geistigem Eigentum und 
deren Geschäftsgeheimnissen, Datenschutz, etc.. Dazu haben wir uns diesen LEHVOSS Verhaltenskodex 
gegeben und unsere Lieferanten angeschrieben, es uns gleich zu tun. 
 
Darüber hinaus sehen wir uns in der Tradition des „Ehrbaren Hamburger Kaufmannes“ verwurzelt.  
 
Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass wir seit Dezember 2017 auch Unterzeichner des UN Global Compact 
sind. Wir verpflichten uns insoweit dazu, die zehn Prinzipien des Global Compact im Bereich der 
Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung zu unterstützen und den Global 
Compact und seine Prinzipien in die Unternehmensstrategie, die Unternehmenskultur und das Tagesgeschäft 
zu integrieren und uns an Kooperationsprojekten zu beteiligen, die die allgemeinen Ziele der Vereinten 
Nationen, insbesondere die 17 Sustainable Development Goals, fördern. 
 
Zur Förderung und Umsetzung dieser Unternehmenspolitik erwartet LEHVOSS, dass auch die Unternehmen, 
die mit LEHVOSS zusammenarbeiten, Dienstleistungen erbringen oder die für oder im Namen von LEHVOSS 
tätig werden, wie Lieferanten, Vertragshändler, Handelsvertreter oder Verkaufsrepräsentanten, sich bereit 
erklären, diese Unternehmenspolitik im Hinblick auf ihre eigenen Handlungen zu beachten und einzuhalten, 
wenn sie ihre Tätigkeiten für oder im Namen von LEHVOSS erbringen. 
 
Selbstverständlich halten wir uns auch an die Vorschriften, die das Inverkehrbringen unserer Produkte regeln, 
wie zum Beispiel REACH, Lebensmittel- und Arzneimittelrecht. 
 
Wir hoffen, damit Ihre Erwartungen zu erfüllen und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Lehmann&Voss&Co. KG 
 
 
 
ppa.  Hubertus Richert  i.V. Markus Barwich 
Leiter Recht   Leiter der Stabsstelle Qualitätsmanagement 
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http://www.lehvoss.de/de/unternehmen/werte-leitbild/
https://www.lehvoss.de/fileadmin/user_upload/lehvoss/Downloads/Verhaltenskodex-Oktober_2018.pdf
https://veek-hamburg.de/wp-content/uploads/2017/11/Deutsch_Leitbild_VEEK_final.pdf
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/127771
https://www.globalcompact.de/de/ueber-uns/Dokumente-Ueber-uns/DIE-ZEHN-PRINZIPIEN-1.pdf
https://unric.org/de/17ziele/
MBA
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